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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1983

Norm

KFG 1967 §59 Abs2

KFG 1967 §63 Abs1

Rechtssatz

Die Ausnehmung des Bundes und anderer Gebietskörperschaften aus der Kraftfahrzeughaftp ichtversicherung ist nur

ein Recht, das, wenn von ihm Gebrauch gemacht wird, zur Haftung wie ein Haftp ichtversicherer führt; wird hingegen

nicht Gebrauch gemacht, ist die Rechtslage so zu betrachten, als bestünde der § 59 Abs 2 KFG überhaupt nicht;

deshalb wird auch die freiwillig abgeschlossene Versicherung vom Gesetz als Kraftfahrzeughaftp ichtversicherung

bezeichnet, sodaß wenn dieser Begri  in anderen Gesetzesstellen verwendet wird, es keinen rechtlichen Unterschied

mehr machen kann, ob die Versicherung auf Grund einer wirklichen gesetzlichen P icht oder nur freiwillig

abgeschlossen wurde. Dies muß zum Ergebnis führen, daß § 63 Abs 1 KFG in beiden Fällen in gleicher Weise zu gelten

hat.
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